
Verkehrssicherheit in Verbin
dung mit den Konfliktkommissio
nen zu erhöhen,

— die Zusammenarbeit mit dem 
Präsidium der Deutschen Volks
polizei, den VP-Inspektionen der 
Stadtbezirke der Hauptstadt der 
DDR, der Staatlichen Versiche
rung der DDR und dem Bezirks
vorstand des FDGB weiter zu 
verbessern.

Das zentrale Verkehrssicherheits- 
äktiv leitet ferner die 11 Verkehrs
sicherheitsaktive der Kombinatsbe
triebe an. Dies geschieht u. a. da
durch, daß es ihnen die Schwer
punkte der verkehrserzieherischen 
Arbeit übermittelt und Verkehrsun
fälle, an denen Mitarbeiter eines 
Kombinatsbetriebes beteiligt waren, 
gemeinsam mit den Mitgliedern 
dieses Verkehrssicherheitsaktivs aus
wertet. Rechenschaftspflichtig ist das 
zentrale Verkehrssicherheitsaktiv 
der Kombinatsgewerkschaftsleitung. 
Die Verkehrssicherheitsaktive neh
men jedoch nicht nur auf die Fah
rerkollektive des Kombinats Einfluß. 
Es werden auch Patenschaftsverträge 
mit Schulen und Vorschuleinrichtun
gen abgeschlossen, um die Verkehrs
erziehung der Kinder zu fördern 
und die Arbeitsgruppen für „Junge 
Verkehrshelfer“ anzuleiten. Auch bei 
den älteren Bürgern führen die Ver
kehrssicherheitsaktive in Feier
abendheimen, in Klubs der Volks
solidarität und in der Veteranen- 
AGL des Kombinats Veranstaltun
gen zur Verkehrserziehung durch. 
Eine weitere Aufgabe der Verkehrs
sicherheitsaktive ist die Einfluß
nahme auf den technischen Zustand 
der Fahrzeuge des Kombinats. Wir 
haben im Kombinat 75 Hilfssach
verständige mit der Berechtigung zur 
technischen Überprüfung der Kraft
fahrzeuge. Bewährt haben sich Aus
fahrtskontrollen gemäß § 5 Abs. 3 
StVO sowie Kontrollen des allge
meinen Zustands der Kraftfahrzeuge.

Der Rat des Bezirks Rostock hat un
mittelbar nach dem Inkrafttreten 
der 1. DB zur StPO vom 20. März 
1975 (GBl. I S. 285) auf der Grund
lage des § 46 die notwendigen Fest
legungen über die Verwirklichung 
der Verpflichtung zur gemeinnützi
gen Arbeit in der Freizeit getroffen, 
um die einheitliche Durchsetzung 
dieser Maßnahme zu gewährleisten. 
Dazu wurde festgelegt, daß die Abt. 
örtliche Versorgungswirtschaft
(ÖVW) der Räte der Stadt- und 
Landkreise die Verwirklichung der 
Verpflichtungen zur gemeinnützigen 
Freizeitarbeit in den ihnen unter
stellten Betrieben zu sichern hat.
Die jeweiligen von der Abt. ÖVW 
benannten Betriebe haben nach die
sen Festlegungen den Einsatz, die 
fachliche Anleitung und die Kon
trolle der verpflichteten Bürger vor
zunehmen und die Anforderungen 
zur Erziehung und Disziplinierung

Technische Überprüfungen werden 
an Leistungsfahrzeugen und an 
Fahrzeugen der Mitarbeiter des 
Kombinats durchgeführt. Diese Ar
beit wird durch die Verkehrsbereit
schaft der Deutschen Volkspolizei ak
tiv unterstützt. Insgesamt tragen wir 
dadurch zur Betriebs- und Verkehrs
sicherheit der Fahrzeuge des Kombi
nats bei.
Zwischen der Staatlichen Versiche
rung der DDR, der Kombinatsleitung 
und der Kombinatsgewerkschafts
leitung wurde eine Vereinbarung ab
geschlossen, deren Ziel u. a. darin 
besteht, Initiativen der Werktätigen 
des Kombinats zur Vermeidung von 
Betriebs- und Verkehrsunfällen und 
damit zur Erreichung einer höheren 
Effektivität der Arbeit materiell zu 
stimulieren. Gleichzeitig ist diese 
Aufgabe Gegenstand des sozialisti
schen Wettbewerbs im Kombinat. 
Der Wettbewerb ist darauf gerichtet, 
die ständig wachsenden Transport
aufgaben zu bewältigen und dabei 
Ordnung und Sicherheit zu garan
tieren. Dazu haben 130 Kollektive 
der sozialistischen Arbeit in ihre 
persönlich-schöpferischen Pläne zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität 
auch Aufgaben zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit übernommen. 
Bisher haben wir im sozialistischen 
Wettbewerb erreicht, daß gegenüber
1974 die schuldhaft verursachten 
Verkehrsunfälle bis 31. Dezember
1975 um 14,1 Prozent gesenkt wur
den.
Diese guten Ergebnisse konnten er
zielt werden, weil die gewerkschaft
liche und die staatliche Leitung in 
unserem Kombinat der Verkehrs
sicherheit, der Qualifizierung der 
Verkehrsteilnehmer und der Sicher
heit, Ordnung und Disziplin über
haupt große Aufmerksamkeit schen
ken.
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der Bürger durch entsprechende Lei
stungsvorgaben zu beeinflussen. 
Außerdem wurden u. a. auch das 
Führen eines Arbeitsnachweises, die 
Gewährleistung der finanziellen und 
materiellen Abrechnung der Arbeits
leistungen und die Einhaltung der 
Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
festgelegt.
Die Verwirklichung der Verpflich
tungen zu gemeinnütziger Freizeit
arbeit geschieht folgendermaßen:
Die Kreisgerichte senden ihre Ver
wirklichungsersuchen (bzw. die Or
gane der Deutschen Volkspolizei die 
Ordnungsstrafverfügungen) an die 
jeweilige Abt. Innere Angelegenhei
ten des Rates des Kreises. In dieser 
Abteilung sind die Bürger nament
lich zu erfassen, und die Unterlagen 
sind an die jeweilige Abt. ÖVW wei
terzuleiten. Der Leiter der Abt. ÖVW 
hat die Abt. Innere Angelegenheiten 
umgehend zu informieren, wenn der

verpflichtete Bürger an dem fest
gelegten Termin nicht zur Arbeits
aufnahme erscheint bzw. wenn er 
ihm übertragene Pflichten nicht voll
ständig erfüllt.
Auf Grund dieser Information hat 
die Abt. Innere Angelegenheiten 
eine exakte Übersicht über diejeni
gen Bürger, für die gemeinnützige 
Freizeitarbeit angeordnet worden 
ist, und über die Realisierung ihrer 
Verpflichtungen. Die bewährte Zu
sammenarbeit der Abt. Innere An
gelegenheiten mit dem Kreisgericht 
bzw. den Organen der Deutschen 
Volkspolizei (z. B. in Kommissionen 
Inneres, Volkspolizei und Justiz) ist 
die Grundlage für einen zügigen In
formationsaustausch bei der erziehe
risch wirksamen Durchsetzung die
ser Verpflichtung.
In der Stadt Stralsund hat der Ober
bürgermeister entsprechend der Re
gelung des Rates des Bezirks fest
gelegt, daß für die unmittelbare 
Verwirklichung der Verpflichtung 
zur gemeinnützigen Freizeitarbeit 
der VEB (K) Stadtwirtschaft Stral
sund ausschließlich zuständig ist. 
Die zur Freizeitarbeit Verpflichteten 
werden in diesem Betrieb zur Pflege 
von Parks und Grünanlagen, zum 
Anlegen von Wegen, zum Aus
heben von Gräben, zum Abfah
ren von Haus- ' und Sperrmüll 
und zu ähnlichen Arbeiten einge
setzt. Sie tragen mit dieser Arbeit 
zur Sauberhaltung und Verschöne
rung der Stadt bei.
Die Verpflichteten arbeiten in Grup
pen von zwei bis sieben Bürgern. 
Die Leistungsvorgabe für die acht
stündige Arbeitszeit (zuzüglich der 
gesetzlich vorgesehenen Pausen) 
wird für Frauen, Männer und Ju
gendliche differenziert festgelegt. 
Die Beaufsichtigung übernehmen 
Beschäftigte des VEB (K) Stadtwirt
schaft, die vom Betriebsleiter und 
von Mitarbeitern der Abt. Innere 
Angelegenheiten angeleitet und in 
diese Funktion eingewiesen werden.
Anfangs mußte jedoch festgestellt 
werden, daß einer der Aufsichtsfüh
renden entgegen seinem Auftrag 
einige der verpflichteten Bürger vor 
Ablauf der vorgesehenen Arbeitszeit 
nach Hause geschickt hatte. Außer
dem gab es Verzögerungen bei der 
Übersendung der Benachrichtigung 
über die von den Verpflichteten ge
leisteten bzw. nicht geleisteten 
Stunden.
Daraufhin hat der Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters für Inneres mit 
verantwortlichen Mitarbeitern der 
Abt. ÖVW, der Abt. Innere Ange
legenheiten, des VEB (K) Stadtwirt
schaft und Vertretern der Justiz- 
und Sicherheitsorgane der Stadt 
Stralsund eine Aussprache über die 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
und über die Vermeidung derartiger 
Mängel geführt. Es wurde verein
bart, daß Mitarbeiter der Abt. In
nere Angelegenheiten oder anderer 
staatlicher Organe — nach vorheriger 
Abstimmung — den Verlauf der 
Arbeitseinsätze kontrollieren. Mit 
dieser Kontrolle soll den zur ge
meinnützigen Freizeitarbeit ver-

Verwirklichung von Verpflichtungen 
zu gemeinnütziger Freizeitarbeit
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